
1 -  Aufnahmeantrag für Kinder / Minderjährig 

Für mein Kind beantrage ich/wir die Mitgliedschaft in den Turnverein Grenzach 1886 e.V. 

Abteilung Kinderturnen 

Name, Vorname des Kindes  

Geburtsdatum des Kindes  

Staatsangehörigkeit  

Geschlecht (m/w)  

Postleitzahl und Wohnort  

Straße und Hausnummer  

Gesetzliche Vertretung 

(   ) Wir sind die Eltern des o.g. Kindes 
 
Vater_____________________________________________________ 
 
Mutter____________________________________________________ 
 
Uns steht das gemeinsame Sorgerecht zu 
 
(   ) Ich bin die Mutter/Vater des o.g. Kindes und alleine sorgeberechtigt 
 
Name und Vorname__________________________________________ 
 
Änderungen des Sorgerechts werde ich dem Verein umgehend anzeigen 

Von der o.g. Anschrift 
abweichende Anschrift der 
gesetzlichen Vertreter: 

 

Telefonische Erreichbarkeit 
der Sorgeberechtigten 

Tagsüber 
 
Abends 

e.-Mail Adresse 
 

Mitgliedsbeiträge Die von unserem/meinem Kind zu entrichtenden Mitgliedsgebühren werden von 
uns/mir als nachfolgen unterschreibende Sorgeberechtigte getragen 

Unterschrift/en der/des 
Sorgeberechtigten, in der 
Regel beider Elternteile 

 
1.)_________________________________________________________ 
 
2.)_________________________________________________________ 
 
Grenzach, den________________________________________________ 
 

Name der Bank  

Blz Konto Nr. 

Ich möchte über Rechnung bezahlen (bitte ankreuzen)   

 
Die auf der Rückseite aufgeführten Erläuterungen habe ich zur Kenntnis genommen. 
Sie werden mit der Aufnahmebestätigung dem gesetzlichen Vertreter zugesandt. 



2 -  Aufnahmeantrag für Kinder / Minderjährig 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Datenschutz: Vorstehende Daten werden für vereinsinterne Zwecke in einer automatischen Mitglieder- 
und Beitragsdatei gespeichert. 
Erläuterungen: Die einmal begründete Mitgliedschaft eines geschäftsunfähigen Kindes endet nicht 
mit dem Eintritt der beschränkten oder der nachfolgenden vollen Geschäftsfähigkeit. Die Mitgliedschaft 
setzt sich vielmehr auch mit zunehmendem Lebensalter fort. Soll die Mitgliedschaft im Verein beendet 
werden, bedarf dies einer ausdrücklichen Erklärung der Sorgeberechtigten eines minderjährigen oder 
des inzwischen volljährigen Kindes. 
 
Um uns die Verwaltungsarbeit möglichst einfach zu halten und um Ihnen späteren eventuellen Frust 
zu ersparen, bitten wir Sie um Beachtung folgender Punkte: 
 

Bitte füllen Sie die Beitrittserklärung vollständig aus 
Bitte melden Sie Veränderungen (z.B. der Adresse, der Bankverbindung, bei Abteilungswechsel) 
schriftlich über Ihren Abteilungsleiter an den Vorstand, oder direkt an den Vorstand des TV 
Grenzach, Postfach 1308, 79631 Grenzach Wyhlen. 
 

Derzeit gelten folgende Beitragssätze: 
Grundbeitrag an den TV Grenzach Stammverein: 10,00 € Plus folgende Abteilungsbeiträge 
 
Basketball  bis 12 Jahre  15,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 25,00 € 
Basketball   über 12 Jahre     30,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 40,00 € 
 
Handball      bis    12 Jahre    15,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 25,00 € 
Handball      bis    18 Jahre   30,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 40,00 € 
Handball      über 18 Jahre     50,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 60,00 € 
 
Leichtathletik     15,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 25,00 €  
 
Tischtennis      15,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 25,00 € 
 
Turnen      15,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 25,00 € 
 
Triathlon      bis    12 Jahre  15,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 25,00 €  
Triathlon      über 12 Jahre     30,00 €+10,00€  Jahresbeitrag 40,00 € 
Zusätzlich anfallende Gebühren für Lizenzen, Startpässe usw. werden gesondert berechnet. 
Ist ein Mitglied des TV Grenzach in mehreren Abteilungen gemeldet, werden auch mehrere 
Abteilungsbeiträge fällig. 
Der Grundbeitrag wird nur einmal pro Person erhoben. 
Familienbeitrag: 
Ein Familienbeitrag umfasst 2 volljährige Personen und die minderjährigen Kinder. Volljährige Kinder 
werden selbst beitragspflichtig, wenn der Familienbeitrag bereits 2 Erwachsene umfasst. Die Höhe 
des Familienbeitrags ergibt sich wie folgt: 
2 Grundbeiträge plus 2 Abteilungsbeiträge 
Die Familienmitglieder müssen jedoch in derselben Abteilung gemeldet sein, ansonsten 
werden weitere Abteilungsbeiträge fällig. 
Eine Kündigung ist nur zum Jahresende möglich.  
Der Beitragspflicht für das Kündigungsjahr bleibt trotzdem bestehen. Die Kündigung muss schriftlich 
an die Vereinsadresse gesendet werden. 
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Abteilungsleiter und Vorstandsmitglieder 
des TV Grenzach gerne zur Verfügung.  
Viel Spaß im Verein wünscht ihnen 
Ihr TV Grenzach 1886 e V  
Information (Stand Januar 2002) 

 


